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10230 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr 

über den Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 2019 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von 
Personen mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 – GelverkG) geändert 
wird  

Die Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Andreas Ottenschläger, Alois Stöger, diplômé, 
Kolleginnen und Kollegen haben den dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zu Grunde 
liegenden Initiativantrag am 13. Juni 2019 im Nationalrat eingebracht und – auszugsweise – wie folgt 
begründet: 
„Bisher bestanden im Bereich der gewerbsmäßigen Personenbeförderung mit Personenkraftwagen zwei 
Gewerbe, das mit Personenkraftwagen betriebene Mietwagengewerbe und das mit Personenkraftwagen 
betriebene Platzfuhrwerksgewerbe (Taxigewerbe). Die grundlegenden rechtlichen Unterschiede bestehen 
darin, dass das mit Pkw betriebene Mietwagengewerbe nur zur Beförderung eines geschlossenen 
Personenkreises bestimmt ist und die Fahrzeuge zwischen einzelnen Fahrten jeweils zum 
Unternehmensstandort zurückkehren müssen (sog. Rückkehrpflicht). Für das Taxigewerbe gelten diese 
Beschränkungen nicht, dafür müssen die Lenker im Bereich des Taxigewerbes besonderen 
Qualifikationskriterien genügen (eigene Ausbildung und Prüfung, Leistungsfähigkeit, 
Vertrauenswürdigkeit); diese Anforderungen galten wiederum für Mietwagenlenker nicht. 
Die vorliegende Novelle verfolgt das Ziel, die beiden Gewerbe zu einem neuen Gewerbe 
„Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw“ zu vereinen, wobei die Vorteile beider Gewerbe (flexiblere und 
daher kundenfreundliche Buchungsmöglichkeiten und besonderer Qualitätsstandard des Fahrpersonals) so 
weit wie möglich erhalten werden und zugleich den Anforderungen des heutigen Kommunikations- und 
Wirtschaftslebens Rechnung getragen werden sollen. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
entsprechenden Gewerbeberechtigung (Konzession) sind bereits jetzt für die beiden bestehenden 
Gewerbe gleich und sollen auch für das neue Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw unverändert 
bleiben; die Änderungen beziehen sich also auf die inhaltliche Tätigkeit und die Gewerbebezeichnung.“ 
Der Landhauptmann hatte schon bisher die Möglichkeit gar keinen oder einen bestimmten Tarif 
festzusetzen. Nunmehr soll die Flexibilität für die Landeshauptmänner erhöht werden, indem sie alle 
Tarife vollkommen frei und somit auch mit Preisspannen, Ober- oder Untergrenzen festsetzen zu können, 
um letztlich im Sinne der Bevölkerung einen fairen Wettbewerb gewährleisten zu können 
 
Der Ausschuss für Verkehr hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 9. 
Juli 2019 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Michael Bernard. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat David Stögmüller mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Peter Samt, Gerd Krusche, Michael 
Bernard und David Stögmüller. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Michael Bernard gewählt. 
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Der Ausschuss für Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 9. Juli 2019 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2019 07 09 

 Michael Bernard Gerd Krusche 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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